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Beratungsfolge: Personalausschuss Sitzungstermin: 07.06.2005 
 Rat                                                08.06.2005 
 
 
Betreff: 
 
Änderungen des Stellenplanes 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin, den Stellenplan 
2005 wie folgt zu ändern: 
 
Stellenerweiterungen 
 
Fachbereich 5 
 
Arb. Platz-Nr. derzeitige Stellenplan-

ausweisung 
Künftige Stellenplan-

ausweisung 
Voraussichtliche 

finanzielle 
Auswirkungen 2005

5.40.2/1 Vb/IVb BAT (35 Std.) Vb/IVb BAT (38,5 Std.) 2.020,- EUR 
5.40.2/4 VIII/VII BAT (27,5 Std.) VIII/VII BAT (32,5 Std.) 2.460,- EUR 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat am 12.04.2005 beschlossen, die Öffnungszeiten für eine 
Gruppe der Kindertageseinrichtung Marktstraße entsprechend des Elternwillens um täglich 
eine Stunde zu verlängern. Der öffentliche Träger hat ein bedarfsgerechtes Angebot zur 
Betreuung der Kinder von drei Jahren bis zur Schulpflicht zu schaffen und dabei auf die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzuwirken. 
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Zur Umsetzung der Maßnahme ist es erforderlich, den Stellenplan in der Form zu ändern, 
dass die Stellen 5.40.2/1 (Leitung) auf 38,5 Stunden und die Stelle 5.40.2/4 (Kinderpfle-
ger/-in) auf 32,5 Stunden erweitert werden. Die dadurch entsehenden Mehrkosten sind bei 
einer Umsetzung zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres, d. h. 01.08.2005 bis Juli 
2006 voll gedeckt, da in diesem Zeitraum zwei Berufspraktikantenstellen nicht besetzt 
werden. 
 
 
 
Klaus Schumacher  
 
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 


